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Beschluss:

1. Das Projekt mit Projektkosten in Höhe von 3.500.000 € wird nach Maßgabe 

des PHB 2 und der vorgelegten Entwurfsplanung genehmigt.

2. Die Genehmigung für die Durchführung der Vorwegmaßnahmen wird erteilt.

3. Das Baureferat wird beauftragt, die Ausführung vorzubereiten und die 

Ausführungsgenehmigung verwaltungsintern herbeizuführen, sofern die 

Kostenobergrenze eingehalten wird.

4. Das Baureferat wird beauftragt, die Maßnahme zum 

Mehrjahresinvestitionsprogramm 2018 – 2022, Investitionsliste, wie folgt 

anzumelden:

MIP alt: nicht vorhanden

MIP neu: 

Fuß- und Radwegbrücke über die Offenbachstraße im Zuge der Promenade

IL, Maßnahme-Nr. 6300.1210, Rangfolge-Nr. 409
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nachrichtlich

Risikoreserve

430      430    

 

Die Risikoreserve in Höhe von 430.000 € wird der Risikoausgleichspauschale 

(Maßnahme-Nr. 6000.7500) zugeführt.

5. Das Baureferat wird beauftragt, die in 2018 erforderlichen Mittel für die 

Planung und die Vorwegmaßnahmen in Höhe von 85.000 € aus der 

Finanzposition 6300.950.4260.6 „Instandsetzung u. Erneuerung v. Brücken“ 

auf dem Büroweg im Rahmen einer Mittelbereitstellung bei der Stadtkämmerei 

zu beantragen.

6. Das Baureferat wird beauftragt, die für die Finanzposition 6300.950.1210.4 

„Fuß- und Radwegbrücke über die Offenbachstraße im Zuge der Promenade“ 

erforderlichen Mittel rechtzeitig zu den weiteren 

Haushaltsplanaufstellungsverfahren anzumelden.

7. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.


